
 

Bericht an den Gemeinderat 
 

 

GZ: A 13 – 45903/2010/33 

 

Betreff:  

ABÄNDERUNGSANTRAG  

zu GR-Beschluss vom 20.1.2011 betreffend 

Generalsanierung der vereinseigenen  

Sportanlage des Allgemeinen Turnvereins Graz 

GZ: A 8 – 46340/2010-1 

GZ: A 13 – 45903/2010/2 

 

 

 

 

 
 

 

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 20. 1. 2011 wurde einstimmig die Projekt-

genehmigung, haushaltsplanmäßige Vorsorge und Abschluss einer Fördervereinbarung 

beschlossen (Fördervereinbarung und Gemeinderatsbeschluss als Beilage ./A).  

 

In der Fördervereinbarung ist unter Punkt IV. 2. die Verpflichtung des ATG festgehalten, dem 

Sportamt in den Oster- bzw. Sommerferien eine Nutzung der Anlage für zumindest 3 

Sportarten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es wurde leider keine Befristung festgelegt. 

Zu beschließen ist, dass diese Verpflichtung mit 10 Jahren befristet ist (Beginn 2011, Ende 

2020). 

 

Es wird daher an den Gemeinderat der  

A n t r a g, 

 

gestellt, der Gemeiderat wolle gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 5 der Subventionsordnung 

beschließen: 

Die Verpflichtung des ATG lt. Fördervereinbarung Punkt IV.2. wird mit 10 Jahren befristet  

(Beginn 2011, Ende 2020). 

 
Die Bearbeiter  und                                            Der Sportreferent  
Abteilungsvorstand    Stadtrat Detlev Eisel-Eiselsberg 

der Mag. Abt. 13:     (elektronisch gefertigt)  

Mag. Gerhard Peinhaupt        

 

 

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jungendliche, Familien und Sport 

 

                                                                       am ………………… 

Der Vorsitzende:                     Der/Die Schriftführer/in. 
 

 

Ausschuss für Kinder,  

Jugendliche, Famlien 

und Sport 

Berichterstatter/in:    
 

 

……………………………… 

 

Erfordernis der erhöhten Mehrheit 

(Anwesende mind. 2/3 und Zustimmung  

von mehr als der Hälfte aller Mitglieder). 
 










































